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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 
10.08.2015 (Verweis auf die Stellungnahme vom 03.06.2015) bezüglich der 50. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Nordwestlich der Holtwicker Stra-
ße“ im Ortsteil Osterwick; 
Anlage XIII zur SV IX/315 
 
 
Der Hinweis, dass sich im südlichen Planbereich Telekommunikationslinien der Telekom 

befinden, deren Bestand zu gewährleisten ist, wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis, dass sich in dem als Wohnbaufläche ausgewiesenen Flächen keine Telekom-

munikationslinien der Telekom befinden, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anregung für die Erweiterung des Telekommunikationsnetzes in den Verkehrswegen 

ausreichende Leitungsnetze  vorzusehen, wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 

weiteren Planungen berücksichtigt.  

Der Hinweis auf die inhaltlich gleichlautende Stellungnahme vom 03.06.2015 wird zur Kennt-

nis genommen. Auf die vorstehende Abwägung wird hingewiesen. 

 

Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 
 


